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 Zielsetzung 

Ziel der Förderungsrichtlinie im Sinne des § 6 der Rah-
menrichtlinie über die Gewährung von Förderungen 
des Landes Steiermark ist die Steigerung der Energieef-
fizienz und Versorgungssicherheit mit Energie unter 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Gleichzeitig sol-
len in Umsetzung der steirischen Strategien im Bereich 
Klima und Energie schädliche Emissionen in der Um-
welt verringert und die Verwendung nicht erneuerba-
rer natürlicher Ressourcen weitestgehend vermindert 
werden. Nicht zuletzt soll die Wertschöpfung in den 
steirischen Regionen gesteigert, die Technologieent-
wicklung gefördert und ein Beitrag zur Sicherung und 
Erhöhung der Beschäftigung erreicht werden.  

 Vorbemerkung 

Das Land Steiermark gewährt für sein Gebiet zur Förde-
rung effizienzsteigernder Maßnahmen und zur Opti-
mierung bestehender Heizungsanlagen sowie als Maß-
nahme zur Förderung erneuerbarer Energieträger ein-
malige, nicht rückzahlbare Zuschüsse für neue solar-
thermische Anlagen einschließlich Hybridanlagen. 
Diese Investitionszuschüsse können nur bei Vorliegen 
der in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen 
und nach Maßgabe der verfügbaren finanziellen Mittel 
gewährt werden. 

 Begriffsbestimmungen 

3.1 Wohnung (Wohneinheit) 

eine zur ganzjährigen Führung eines eigenen Haushalts 
geeignete, baulich in sich abgeschlossene Einheit für 
Wohnzwecke, mit zumindest einem Raum, Küchenbe-
reich, Bad/WC und einer Nutzfläche ab 30 m2.  
Im Falle von Wohnvarianten, die zur ganzjährigen Be-
nützung gedacht sind, jedoch keine Wohnungen im 
Sinn der Definition darstellen (z.B. Pflegeheime), gilt als 
Zahl der förderungsfähigen Wohneinheiten die Ge-
samtnutzfläche dividiert durch 50, abgerundet auf 
ganze Zahlen, zumindest jedoch 1 Wohnung. 

3.2 Nutzungseinheit bei Sondernutzung 

baulich oder in einem Bauwerk zumindest funktionell 
getrennte Nutzungsart für Zwecke von Schulen, Kinder-

gärten, Pflegeheimen, öffentlichen (allgemein zugängli-
chen) Sportanlagen, Vereinen, sowie gemeindeeigenen 
Gebäude(teilen). 

3.3 Kleinstunternehmen 

Unternehmen, die weniger als 10 Personen beschäfti-
gen und deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. 
EUR nicht überschreitet. 

3.4 Hybridkollektor (PVT-Kollektor, Hybridanlage) 

Kombination aus Photovoltaikelement (PV) und thermi-
schen Solarkollektor (T) in einer gemeinsamen Einheit. 
Der Hybridkollektor produziert Strom und Wärme und 
erreicht zudem eine höhere Gesamtenergieeffizienz als 
Standard PV-Kollektoren bei gleicher Flächennutzung. 

 Wer kann eine Förderung beantra-
gen? 

4.1 Folgende natürliche oder juristische Personen 
können im Rahmen von Wohnnutzungen An-
träge stellen: 

a) EigentümerInnen, HauptmieterInnen, Woh-
nungseigentumswerberInnen, dinglich Nut-
zungsberechtigte, bevollmächtigte Hausverwal-
tungen sowie Bauträger iS der Gewerbeordnung 
1994 - GewO 1994 bzw. des Bauträgervertrags-
gesetzes - BTVG  

b) BetreiberInnen von Nutzungseinheiten gemäß 
Punkt 3.2 für die zu diesen Sonderzwecken ge-
nutzten Gebäude(teile), sofern sie entweder 
nicht unternehmerisch tätig sind oder im Fall ei-
ner unternehmerischen Tätigkeit eine De-mini-
mis-Förderung möglich ist. 

4.2 Weiters können KleinstunternehmerInnen, so-
fern eine De-minimis-Förderung möglich ist, 
eine Förderung beantragen. 

 Gegenstand der Förderung 
5.1 Förderungsfähig sind Investitionen in neue so-

larthermische Anlagen sowie in neue wasserba-
sierende Hybridanlagen. 

5.2 Die Förderung der Erweiterung bestehender An-
lagen ist nur im Ausmaß der Erweiterung und - 
mit Ausnahme von Anlagen gemäß Punkt 7.3 - 

http://www.wohnbau.steiermark.at/
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nur bis zu der mit der Förderungsgrenze limi-
tierten Gesamtgröße möglich.  

 Förderungsvoraussetzungen 
6.1 Allgemeine Voraussetzungen 

a) Die Anschaffung (Lieferung und Montage) der 
Anlage und ihrer Komponenten darf zum Zeit-
punkt der Registrierung (siehe Punkt 8.1) noch 
nicht erfolgt sein. Erst mit dem Zugang der Re-
gistrierungsbestätigung ist die budgetäre Bede-
ckung der angestrebten Förderung sicherge-
stellt. 

b) Zur Anlage muss ein ergänzender Zuschuss 
durch die jeweils zuständige Gemeinde gewährt 
werden. 

c) Für dieselbe Anlage dürfen keine weiteren För-
derungen durch die gleiche oder andere Landes-
dienststellen in Anspruch genommen werden.  

d) Die Anlage muss entsprechend dem Steiermär-
kischen Baugesetz errichtet und rechtmäßig be-
nützt werden sowie sonstigen relevanten ge-
setzlichen Bestimmungen und maßgeblichen 
Normen entsprechen.  

e) Alle zivilrechtlichen Erfordernisse, wie z.B. Zu-
stimmungserklärungen Dritter zur Errichtung 
der Anlage, müssen erfüllt sein.  

f) Die solarthermische Anlage muss durch eine/ei-
nen aufgrund der gewerblichen Vorschriften zur 
Errichtung von solarthermischen Anlagen be-
fugte Unternehmerin/befugten Unternehmer 
errichtet werden. 

g) Die Hybridanlage muss durch eine/einen auf-
grund der gewerblichen Vorschriften zur Errich-
tung von Hybridanlagen befugte Unternehme-
rin/befugten Unternehmer errichtet werden. 

h) Es dürfen nur neue (nicht gebrauchte) Kompo-
nenten/Anlagenteile verwendet werden.  

i) Ist die Anlage Teil eines landwirtschaftlichen Be-
triebes samt dazugehörenden Wohnhäusern, 
darf kein Anspruch auf eine Förderung seitens 
der Landwirtschaftskammer Steiermark beste-
hen. Dabei ist nur der Standort der Anlage und 

                                                           
1 Es wird empfohlen, beim Tausch einer Pumpe das Heizungswasser zu 
überprüfen, gegebenenfalls aufzubereiten und bei Bedarf einen 
Schlammabscheider zu installieren.  

nicht der Name der Förderungswerberin/des 
Förderungswerbers maßgeblich.  

6.2 Weitere Anforderungen 

a) Die Solarkollektoren müssen das „Austria Solar-
Gütesiegel“ oder zumindest eine Produktzertifi-
zierung nach „Solar Keymark“ aufweisen. 

b) Die Hybridkollektoren müssen über einen Prüf-
bericht einer akkreditierten Prüfstelle (z.B.: AIT, 
TÜV, …) verfügen oder in der GET Produktdaten-
bank www.produktdatenbank-get.at gelistet 
sein.  

c) Es muss ein Wärmemengenzähler installiert sein 
oder es muss eine Wärmemengenbilanzierung 
durch eine entsprechende technische Einrich-
tung erfolgen. 

d) Werden Pumpen neu eingebaut oder getauscht, ist 
bei Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Stahl 
(ausgenommen Trockenläuferpumpen) ein Mag-
netabscheider vorzusehen.1 

Darüber hinaus muss bei den Pumpen der solar-
thermischen Anlage die nachstehende Energie-
effizienz erfüllt sein: 

- Nassläuferheizungspumpen: äquivalenter 
Energieeffizienzindex (EEI) von max. 0,2, 

- Trinkwassernassläuferpumpen (Zirkulations-
pumpen): äquivalenter Energieeffizienzindex 
(EEI) von max. 0,2, 

- Trockenläuferpumpen: minimale Mindesteffi-
zienzindex (MEI) von MEI ≥ 0,7, 

- Eine Übersicht geeigneter Pumpen ist bei-
spielsweise unter 
http://www.bafa.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Energie/hzo_liste_foerderfaehi-
ger_pumpen.html zu finden. 

e) Verbindungsleitungen im Heizraum sowie Lei-
tungen der solarthermischen Anlage oder Hyb-
ridanlage außerhalb von beheizten Räumen 
müssen gedämmt sein.  

6.3 Berechnung des solaren Deckungsgrades - optio-
nal bei Heizungseinbindung zur Aufhebung der 

http://www.wohnbau.steiermark.at/
http://www.produktdatenbank-get.at/
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/hzo_liste_foerderfaehiger_pumpen.html
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/hzo_liste_foerderfaehiger_pumpen.html
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/hzo_liste_foerderfaehiger_pumpen.html
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flächenbezogenen Förderungsgrenzen (Decke-
lung) 

a) Der solare Deckungsgrad ist durch eine Berech-
nung mit der Simulationssoftware T*SOL bzw. 
Polysun oder mit einem gleichwertigen Pro-
gramm nachzuweisen.  

b) Der Warmwasserbedarf ist bei Wohngebäuden 
nach folgender Formel zu ermitteln: 

 Warmwasserbedarf [Liter/(m² x Tag)] = 0,6 x 
Bruttogrundfläche [m²] 

c) Bei Sondernutzungen gemäß Punkt 3.2 ist der 
Warmwasserbedarf im Einzelfall nachvollziehbar 
festzulegen. 

d) Die Solltemperatur für das Warmwasser ist in 
der Berechnung bei zentraler Warmwasserver-
sorgung ab drei Wohneinheiten mit zumindest 
60°C (Speichersolltemperatur) anzusetzen, an-
sonsten (z.B. Ein- und Zweifamilienhäusern) mit 
zumindest 50°C. 

e) Bei Heizungsunterstützung ist der Heizwärme-
bedarf am Standortklima HWBSK des betroffe-
nen Gebäudes gemäß Energieausweis anzuset-
zen. Bei bestehenden Ein- und Zweifamilienhäu-
sern und bei Sondernutzungen, für die ein Ener-
gieausweis aus rechtlichen Gründen2 nicht er-
forderlich ist, ist auch eine Abschätzung des 
HWB auf Basis des bisherigen Energiever-
brauchs oder aus einer Heizlastberechnung zu-
lässig. 

f) Die Simulation ist für eine Raumtemperatur von 
20°C durchzuführen. 

 Art und Ausmaß der Förderung 

Die Lieferung und Montage von solarthermischen Anla-
gen/Hybridanlagen wird entsprechend den nachste-
henden Förderungssätzen gefördert. Die Zuschüsse er-
folgen jedoch nur im Ausmaß ihrer anteilsmäßigen Zu-
rechenbarkeit zu den von der Förderung erfassten Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen.  

7.1 Förderungssätze 

Bruttoflächen Förderung [€] max. 

bis 10 m² 150,--/m² 

für jeden weiteren m² 100,-- 

Zuschlag Hybridkollektoren 50,--/m2 
 

7.2 Förderungsgrenzen (Deckelung) 

Ohne Heizungseinbindung Förderung [€] max. 

Ein- und Zweifamilienwohnhaus 2.000,--  

ab drei Wohneinheiten 1.800,--   
plus 300,- € pro weiterer Wohneinheit 

Sondernutzung, unternehmerische Nutzung 5.000,--  
 

Mit Heizungseinbindung und ohne Nachweis für den 
solaren Deckungsgrad 

Förderung [€] max. 

Ein- und Zweifamilienwohnhaus 3.000,--  

ab drei Wohneinheiten  2.700,-- 
plus 500,- € pro weiterer Wohneinheit 

Sondernutzung, unternehmerische Nutzung 7.000,--  

                                                           
2 Siehe dazu insbesondere § 81 Steiermärkisches Baugesetz – Stmk. 
BauG sowie Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 - EAVG 2012 

http://www.wohnbau.steiermark.at/


 

Seite 5 von 8   www.wohnbau.steiermark.at 

Förderung von solarthermischen Anlagen • Richtlinie   FA Energie und Wohnbau  
  
 
 

7.3 Aufhebung der Förderungsgrenzen (Deckelung) 

Bei Heizungseinbindung und Nachweis eines solaren Deckungsgrades > 30 % (Neubau) bzw. > 15 % (Bestand) gelten die 
Förderungsgrenzen (Deckelungen) gemäß Punkt 7.2. nicht. 

7.4 Zuschläge 

Zuschläge* Förderung [€]  

Schichtladespeicher (oder Pufferspeicher) + Frischwassermodul in Kombination mit 
einer geförderten Biomasseheizung 

1.075,-- 

solarthermische Anlage bei Ein- und Zweifamilienwohnhäusern in Kombination mit 
einer geförderten Grundwasser- oder Erd-Wärmepumpe  

500,-- 

solarthermische Anlage bei Mehrfamilienwohnhäusern (ab 3 Wohneinheiten), Son-
dernutzung, unternehmerischer Nutzung in Kombination mit einer geförderten 
Grundwasser- oder Erd-Wärmepumpe  

1000,-- 

Schichtladespeicher + Frischwassermodul in Kombination mit einer geförderten 
Wärmepumpe 

1.075,-- 

Frischwassermodul allein 200,-- 

Schichtladespeicher (oder Pufferspeicher) mit Heizungseinbindung 500,-- 

bei Heizungseinbindung: hydraulischer Abgleich gemäß Anhang (Muster) bei beste-
henden Ein- und Zweifamilienwohnhäusern 

200,-- 

bei Heizungseinbindung: hydraulischer Abgleich gemäß Anhang (Muster) bei beste-
henden  Mehrfamilienwohnhäuser (ab 3 Wohneinheiten) 

100,--  

je Wohneinheit 

Bei Heizungseinbindung: ergänzende Sanierungsmaßnahmen zur Effizienzsteige-
rung am Heizsystem bei Bestandsgebäuden (z.B. Dämmung der Verteilleitungen 
außerhalb des Heizraumes in unbeheizten Räumen, Einbau von automatischen 
Thermostatventilen) 

max. 400,-- 

Pumpentausch 85,-- je Pumpe 
Ein- und Zweifamilienwohnhaus max. 3 Pumpen 

Mehrparteienwohnhäuser und Sondernutzung 
bzw. unternehmerische Nutzung mit zentraler 
Warmwasserbereitung 

max. 4 + 1 Pumpe je 
Steigstrang 

Mehrparteienwohnhäuser und Sondernutzung 
bzw. unternehmerische Nutzung mit dezentraler 
Warmwasserbereitung 

max. 2 + 1 Pumpe  je 
Steigstrang 

 

Diese Zuschläge können bei Kombination mehrerer Förderungen nur einmalig bei einer dieser Förderungen in Anspruch 
genommen werden. 
  

http://www.wohnbau.steiermark.at/
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7.5 Förderungsgrenzen (Deckelung) 

Die maximal mögliche Förderung gemäß den Punkten 
7.1 bis 7.3 sowie dem Zuschlag für ergänzende Sanie-
rungsmaßnahmen ist zudem mit 25 Prozent der zure-
chenbaren Investitionskosten begrenzt. Bemessungs-
grundlage sind die nachgewiesenen Kosten (bei mögli-
chem Vorsteuerabzug ohne USt.) für die solarthermi-
sche Anlage bzw. Hybridanlage inkl. Regelung, Verbin-
dungsleitungen im Heizraum, die ergänzenden Sanie-
rungsmaßnahmen sowie die Montage.  

 Details zur Antragstellung 

Die Förderung verläuft in einem 2-stufigen Verfahren 
(Schritt 1 – Registrierung, Schritt 2 – Förderungsan-
trag).  
Die Registrierung (Schritt 1) muss vor Lieferung und 
Montage der Anlage erfolgen. Der Förderungsantrag 
(Schritt 2) ist erst nach Errichtung der Anlage möglich. 
Die Förderungsauszahlung ist an die vollständige Erfül-
lung der Förderungsbedingungen dieser Richtlinie ge-
knüpft. 

8.1 Registrierung 

Bei der Registrierung über das Registrierungsformular 
online wird ein Bestätigungs-E-Mail mit zugeteilter Re-
gistrierungsnummer und einem Link zum Online-Förde-
rungsantrag auf der dafür vorgesehenen Plattform 
übermittelt.  

Alternativ ist auch eine Registrierung mittels Registrie-
rungsformular per Fax, E-Mail oder im Postweg (Post-
stempel) beim  
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 
15, FA Energie und Wohnbau, Sanierung und Ökoförde-
rung, Landhausgasse 7, 8010 Graz 
Tel.: (0316) 877-2723, Fax: (0316) 877-4569 
E-Mail: umweltlandesfonds@stmk.gv.at  
möglich.  
Der Förderungsantrag mit der zugeteilten Registrie-
rungsnummer wird dann im Postweg übermittelt. 

Mit der Zuteilung der Registrierungsnummer werden 
die Förderungsmittel für die Dauer von 9 Monaten re-
serviert.  

 

8.2 Förderungsantrag 

Nach Errichtung der Anlage kann binnen einer Frist von 
9 Monaten ab Zuteilung der Registrierungsnummer die 
Förderungsauszahlung über den Förderungsantrag on-
line mittels des in diesem Zeitraum gültigen Links bean-
tragt werden. 
Alternativ ist im selben Zeitraum auch eine Beantra-
gung der Förderungsauszahlung über den zugesandten 
Förderungsantrag per Fax, E-Mail oder im Postweg 
(Poststempel) möglich. 
 
Der Förderungsantrag bei einer der unter 
http://www.wohnbau.steiermark.at / Ökoförderungen 
gelisteten „Ich tu’s – Einreichstellen“ einzubringen. 

8.2.1 Folgende Unterlagen werden benötigt: 

a) ausgefüllter Förderungsantrag mit zugeteilter 
Registrierungsnummer 

b) Abnahme und Bestätigung der erfolgreichen In-
betriebnahme mittels Übergabeprotokoll durch 
eine/einen zur Errichtung von solarthermischen 
Anlagen bzw. Hybridanlagen befugte Unterneh-
merin/befugten Unternehmer aus dem die fach-
gerechte und richtlinienkonforme Ausführung 
hervorgeht, siehe Vorlage der WKO: 
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-hand-
werk/sanitaer-heizung-lueftung/uebergabepro-
tokolle.html  

c) ausgefülltes Bestätigungsblatt (mit Unterschrift 
des Förderungsnehmers/der Förderungsnehme-
rin, Bestätigung der Gemeinde und des Unter-
nehmens) 

d) Rechnungen und Zahlungsnachweise in Kopie 
mit zumindest folgenden Inhalten: 

- Angaben von Marke und Type der solarthermi-
schen Kollektoren bzw. Hybridkollektoren, inkl. 
Produktzertifizierung mit Austria Solar-Gütesie-
gel oder zumindest Solar Keymark samt Brut-
toflächennachweis mittels Kollektorprüfbericht 
bzw. im Fall von Hybridkollektoren auch mittels 
Datenblatt (aus einem Prüfbericht einer akkredi-
tierten Prüfstelle oder aus der GET Produktda-
tenbank), Regelung,  Brauchwasserspeicher, al-
lenfalls Schichtladespeicher (oder Pufferspei-
cher), gedämmte Verbindungsleitungen, Wär-

http://www.wohnbau.steiermark.at/
mailto:umweltlandesfonds@stmk.gv.at
http://www.wohnbau.steiermark.at/
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/uebergabeprotokolle.html
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/uebergabeprotokolle.html
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/uebergabeprotokolle.html
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memengenzähler oder Wärmemengenbilanzie-
rung, Montagekosten; beim Pumpentausch: An-
gaben zu Marke und Type sowie zu Energieeffi-
zienz- bzw. Mindesteffizienzindex gemäß Punkt 
6.2 lit d), 

- die Erstellung der erforderlichen Unterlagen, 
Berechnungen, Dokumentationen und Bestäti-
gungen 

e) Fotos der gesamten Anlage in entsprechender 
Qualität 

Falls zutreffend: 

a) Nachweis des solaren Deckungsgrades - siehe 
Punkt 6.3, bestehend aus folgenden Unterlagen: 

- Ausdruck der Berechnung des solaren Deckungs-
grades sowie Bestätigung aus der die Übereinstim-
mung der Anlagendaten mit der Berechnung des 
solaren Deckungsgrades hervorgeht, jeweils durch 
eine/einen zur Errichtung von solarthermischen 
Anlagen bzw. Hybridanlagen befugte Unterneh-
merin/befugten Unternehmer, 

- Angabe des Warmwasserbedarfs bei Sondernut-
zungen; die Nachvollziehbarkeit des ermittelten 
Warmwasserbedarfs ist durch eine zur Errichtung 
von solarthermischen Anlagen bzw. Hybridanla-
gen befugte Unternehmerin/Unternehmer sicher-
zustellen und das Ergebnis zu bestätigen, 

- Energieausweis in Kopie (Stammdatenblatt und 
Blatt zum Wärme- und Energiebedarf – Seiten 1 
und 2 gemäß Anhang OIB RL 6), bei Energieaus-
weisen mit Ausstelldatum ab 1.6.2014 auch inkl. 
Angabe der ID-Nummer der ZEUS-Datenbank, 

- Abschätzung des HWB; die Nachvollziehbarkeit 
der Abschätzung ist durch eine/einen zur Errich-
tung von solarthermischen Anlagen bzw. Hybrid-
anlagen befugte Unternehmerin/befugten Unter-
nehmer sicherzustellen und das Ergebnis zu be-
stätigen, 

b) beim Hydraulischen Abgleich (Zuschlag bei Hei-
zungseinbindung) ein Protokoll gemäß An-
hang(Muster) 

 

8.2.2 Für Unternehmen gilt außerdem: 
Bei Förderungen im Rahmen der De-minimis-Beihilfen-
regelung ist eine Aufstellung aller sonstigen bei öffent-
lichen und privaten Stellen von der Förderungswerbe-
rin/vom Förderungswerber beantragten und/oder ge-
währten Förderungen anzuschließen. 

8.3 Hinweis 

Die Ich tu’s-BeraterInnen im Netzwerk Energieberatung 
bieten kostenlose Erstberatungen sowie weitere kos-
tenpflichtige Beratungsleistungen an. Es wird empfoh-
len, diese Beratungsmöglichkeiten vor der Errichtung 
bzw. Einreichung des Förderungsantrags in Anspruch zu 
nehmen um die grundsätzliche Förderungsfähigkeit des 
Vorhabens möglichst frühzeitig überprüfen zu lassen. 
Eine Förderungsgarantie ist daraus jedoch nicht ableit-
bar. 

Kontakte für Terminvereinbarung bzw. weitere Informa-
tionen: 

• Ich tu’s-BeraterInnen, siehe www.ich-
tus.steiermark.at bzw.  

• Beratungsangebote des Landes, siehe 
www.energieberatung.steiermark.at 

 Hinweis auf weitere Bestimmungen 
Die hier anzuwendenden allgemeinen Verfahrens-, so-
wie die insolvenz- und datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen und die Hinweise zur Anrechenbarkeit nach 
dem Energieeffizienzgesetz sind dem Dokument „Allge-
meine Förderungsbestimmungen“ zu entnehmen. 
Siehe dazu www.wohnbau.steiermark.at / Ökoförde-
rungen.  

 Beginn und Ende der Förderungsak-
tion 

Diese Förderungsaktion betrifft Förderungsansuchen, 
für die in der Zeit vom 1. Jänner 2018 bis 31. Oktober 
2019 eine Registrierung online oder mittels Registrie-
rungsformulars per Fax, E-Mail oder im Postweg (Post-
stempel) erfolgt ist. 
 

  

http://www.wohnbau.steiermark.at/
http://www.ich-tus.steiermark.at/
http://www.ich-tus.steiermark.at/
http://www.energieberatung.steiermark.at/
http://www.wohnbau.steiermark.at/


 

Seite 8 von 8   www.wohnbau.steiermark.at 

Förderung von solarthermischen Anlagen • Richtlinie   FA Energie und Wohnbau  
  
 
 

Anhang Muster Hydraulischer Abgleich 

 (es sind auch andere Varianten automationsunterstützter Protokolle möglich) 

Protokoll Hydraulischer Abgleich   
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